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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf und die Lohnbearbeitung

der HAILTEC GmbH, Gangstetten 2 in 72531 Hohenstein-Meidelstetten
- nachfolgend HAILTEC –

§ 1 Geltungsbereich
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere
Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Auftraggeber“). Die AVB gelten nur, wenn der Kunde
Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist.

(2) Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des
Auftraggebers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als
Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder
auf sie hinweisen müssten.

(3) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir
ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall,
beispielsweise auch dann, wenn der Auftraggeber im Rahmen der Bestellung auf seine AGB verweist
und wir dem nicht ausdrücklich widersprechen.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss
Bestellungen oder Aufträge kann HAILTEC innerhalb von zwei Wochen nach Zugang annehmen.

§ 3 Überlassene Unterlagen
HAILTEC behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen abgegebenen Angeboten und
Kostenvoranschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen,
Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und
Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung HAILTECS
weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte
nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen diese Gegenstände vollständig an HAILTEC
zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines
Vertrages führen.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses aktuellen Preise ab Werk zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Kosten der Verpackung
werden dem Auftraggeber gesondert in Rechnung gestellt.

(2) Beim Versendungskauf (§ 7 Abs. 1) trägt der Auftraggeber die Transportkosten ab Werk und die
Kosten einer ggf. vom Auftraggeber gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren,
Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt ebenfalls der Auftraggeber.

(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen ab
Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware fällig und zu zahlen.

(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Auftraggeber in Verzug. Der Kaufpreis ist während
des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser
Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.
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(5) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des
Auftraggebers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur
Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt
(§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können
wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung
bleiben unberührt.

§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte
Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen
wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt sind oder sich aus demselben Vertragsverhältnis ergeben, unter dem die betreffende
Lieferung erfolgt ist.

§ 6 Lieferzeit
(1) Der Beginn der von HAILTEC angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller maßgeblichen
technischen Fragen voraus.

(2) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten
können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Auftraggeber hierüber unverzüglich
informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch
innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Auftraggebers werden wir unverzüglich
erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht
rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft
abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall
zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.

(3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall
ist aber eine Mahnung durch den Auftraggeber erforderlich. Geraten wir in Lieferverzug, so kann der
Auftraggeber pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale
beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt
jedoch höchstens 5% des Lieferwerts, der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis
vorbehalten, dass dem Auftraggeber gar kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als
vorstehende Pauschale entstanden ist.

(4) Die Rechte des Auftraggebers gemäß § 11 dieser AVB und unsere gesetzlichen Rechte,
insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder
Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

§ 7 Gefahrübergang bei Versendung
(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk Hohenstein-Meidelstetten (INCOTERMS 2010). Auf Verlangen und
Kosten des Auftraggebers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt
(Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der
Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens
mit der Übergabe auf den Auftraggeber über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr
bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über.

(3) Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert
sich unsere Lieferung aus anderen, vom Auftraggeber zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt,
Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu
verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung i.H.v. 50,- EUR pro Kalendertag,
beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der Versandbereitschaft
der Ware.
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Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von
Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist
aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis gestattet,
dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale
entstanden ist.

§ 8 Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem
Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das
Eigentum an den verkauften Waren vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir
uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen.

(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die
Kaufsache pfleglich zu behandeln.

(3) Müssen Wartungs- und/oder Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Auftraggeber dies
auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen bzw. ausführen zu lassen.

(4) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten
Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Auftraggeber hat
uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens gestellt oder wenn Pfändungen oder sonstige Zugriffe Dritter auf die uns
gehörenden Waren erfolgen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, HAILTEC die angemessenen Kosten
einer Drittwiderspruchsklage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Auftraggeber auf angemessene
Kostenerstattung.

(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen
Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten
oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen. Das Herausgabeverlangen
beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware
herauszuverlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Auftraggeber den fälligen Kaufpreis
nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Auftraggeber zuvor erfolglos eine
angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen
Vorschriften entbehrlich ist.

(6) Der Auftraggeber ist bis auf Widerruf gemäß unten (d) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt
stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten.
In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung und/oder Umbildung,
Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei
wir als Hersteller gelten. In diesem Falle setzt sich das bisherige Anwartschaftsrecht des Auftraggebers
an der verarbeiteten bzw. umgebildeten, vermischten oder verbundenen Sache fort. Bleibt bei einer
Verarbeitung und/oder Umbildung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren
Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt HAILTEC Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der
verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis
das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen
Dritte tritt der Auftraggeber schon jetzt in Höhe des mit HAILTEC vereinbarten Faktura-Endbetrages
(einschließlich Umsatzsteuer) bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß
vorstehendem Absatz zur Sicherheit an HAILTEC ab. HAILTEC nimmt die Abtretung bereits jetzt an.
Die in Abs. 5 genannten Pflichten des Auftraggebers gelten auch in Ansehung der abgetretenen
Forderungen.

(c) Zur Sicherung der Forderungen tritt der Auftraggeber auch solche Forderungen gegen Dritte an
HAILTEC ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück erwachsen.
HAILTEC nimmt die Abtretung bereits jetzt an.

(d) Zur Einziehung der abgetretenen Forderungen bleibt der Auftraggeber bis auf Widerruf neben uns
ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und
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wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gemäß Abs. 5 geltend machen. Ist dies
aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Auftraggeber uns die abgetretenen Forderungen und
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem
Fall berechtigt, die Befugnis des Auftraggebers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.

(e) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden
wir auf Verlangen des Auftraggebers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

§ 9 Gewährleistung
(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus
Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die
Verjährung mit der Abnahme.

(2) Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat
(Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438
Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung
(insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445b, 634a Abs. 1 BGB).

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, die auf einem Mangel der Ware
beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB)
würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers
im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten im Sinne des § 11 Abs. 2 dieser AVB und wegen Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich
nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

(4) Die Nachbesserung führt ohne ausdrückliches Anerkenntnis der Verpflichtung zur Nachbesserung
nicht zu einem Neubeginn der Verjährung.

(5) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den
von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel
oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen
wären, als vom Auftraggeber genehmigt, wenn HAILTEC nicht binnen sieben Werktagen nach
Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die
Liefergegenstände als vom Auftraggeber genehmigt, wenn die Mängelrüge HAILTEC nicht binnen
sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel bei
normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt offensichtlich, ist jedoch dieser frühere
Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Auf Verlangen von HAILTEC ist ein beanstandeter
Liefergegenstand frachtfrei an HAILTEC zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet
HAILTEC die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen,
weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen
Gebrauchs befindet.

(6) Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den Abmessungen und Ausführungen insbesondere
bei Nachbestellungen berechtigen nicht zu Beanstandungen, es sei denn, dass die Einhaltung von
Maßen und Farbtönen ausdrücklich vereinbart worden ist. Technische Verbesserungen sowie
notwendige technische Änderungen gelten ebenfalls als vertragsgemäß, soweit sie zumutbar sind und
keine Wertverschlechterung darstellen.

(7) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände sind wir, nach unserer innerhalb angemessener Frist
zu treffender Wahl, zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im
Falle des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder
unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom
Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.

(8) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden von HAILTEC, kann der Auftraggeber unter den in § 8
bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.
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(9) Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die wir aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen
Gründen nicht beseitigen können, werden wir nach unserer Wahl seine Gewährleistungsansprüche
gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des Auftraggebers geltend machen oder an den
Auftraggeber abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen HAILTEC bestehen bei derartigen Mängeln
unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser AVB nur, wenn die gerichtliche
Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war
oder, bspw. aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits ist die
Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers gegen HAILTEC gehemmt.

(10) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne unsere Zustimmung den
Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich
oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung
entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

(11) Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt
unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.

(12) Bei Lohnbearbeitung gelten ergänzend folgende Regelungen der Gewährleistung:
(a) Im Falle der Lohnbearbeitung kann nur die Gewährleistung für die fachgerechte Ausführung des
beauftragten Werkteils nach den bei der Bestellung bekannten Unterlagen übernommen werden. Die
Funktionsfähigkeit bzw. Einsatzfähigkeit selbst kann nicht gewährleistet werden und ist Sache des
Auftraggebers – vor Weitergabe/Weiterverarbeitung hat der Auftraggeber die Funktions- bzw.
Einsatzfähigkeit zu überprüfen.
(b) Die Verjährungsfrist der Mängelansprüche wird auf 1 Jahr begrenzt. Dies gilt nicht bei Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder vertragswesentlicher Pflichten im Sinne
des § 11 Abs. 2 dieser AVB, in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens sowie bei
Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. Handelt es sich bei der Ware um ein
Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk
verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die
Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB).
Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1
Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445b, 634a Abs. 1 BGB). Der Verjährungsbeginn richtet sich nach dem Gesetz.
(c) Für beigestelltes Material wird keine Haftung übernommen.
(d) Soweit die Lohnbearbeitung für beigestelltes Material eingerichtet bzw. eingestellt werden muss, ist
ein Materialverbrauch in angemessenem Rahmen anzusetzen, den HAILTEC nicht zu ersetzen hat.
(e) Werden von HAILTEC Lohnarbeiten ausgeführt und für diese oder auch andere Werkstoffe,
Werkstoffteile, Halbfabrikate oder Werkzeugvorrichtungen durch den Auftraggeber zur Verfügung
gestellt oder zugeliefert, so ist HAILTEC zu einer Prüfung der überlassenen Gegenstände nur
verpflichtet, wenn dies ausdrücklich vereinbart worden ist und die angemessenen Prüfkosten vom
Auftraggeber übernommen werden.
(f) Sollten die Stücke infolge unverschuldeter Umstände oder höherer Gewalt unverwendbar werden,
so kann hieraus kein Anspruch auf kostenfreie Ersatzlieferung des Materials oder Erstattung anderer
Kosten durch HAILTEC hergeleitet werden. Sollten Teile wegen Materialfehler unverwendbar werden,
so sind HAILTEC die entsprechenden Bearbeitungskosten zu ersetzen.
(g) Für Bearbeitungsfehler und sonstige Mängel an beigestellten Gütern oder Materialien des
Auftraggebers, die HAILTEC verursacht hat, haftet HAILTEC nur für den vertragstypischen,
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Die Nachweispflicht eines Mangels ist durch den
Auftraggeber zu erfüllen.

§ 10 Mehrlieferung und Teillieferung
(1) Mehrlieferungen von bis zu 10% oder Minderlieferungen von bis zu 5% der Bestellmenge gelten als
vertragsgemäße Erfüllung.

(2) Bei Verträgen mit fortlaufender Lieferung sind HAILTEC Abrufmengen und Liefertermine hierfür
schon bei der Bestellung mitzuteilen. HAILTEC ist zudem berechtigt, die Gesamtmenge des Auftrages
nach eigener Wahl zu fertigen, wenn nicht ausdrücklich entgegenstehende Abreden getroffen werden.
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Nachträgliche Änderungen der bestellten Ware können nur berücksichtigt werden, wenn diese noch
nicht gefertigt worden sind.

(3) Wird nicht rechtzeitig eingeteilt und abgerufen, ist HAILTEC nach fruchtloser angemessener
Nachfristsetzung berechtigt, selbst einzuteilen und zu liefern oder von dem noch nicht erfüllten Teil des
Vertrages zurückzutreten und Ersatz des HAILTEC dadurch entstandenen Schadens zu verlangen.

§ 11 Haftung
(1) Die Haftung von HAILTEC auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus
Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von
Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein
Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 11 eingeschränkt.

(2) HAILTEC haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit ihrer Organe, gesetzlichen Vertreter,
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen
Lieferung und Installation des Liefergegenstands, dessen Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen
Sachmängeln, die seine Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich
beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die
vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder
Leben von Personal des Auftraggebers oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden
bezwecken.

(3) Soweit HAILTEC gemäß § 11 Abs. 2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung
auf Schäden begrenzt, die HAILTEC bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung
vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen.
Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind
außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des
Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. Die vorstehenden Regelungen dieses Abs. 3 gelten
nicht im Fall vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Organmitgliedern oder leitenden
Angestellten von HAILTEC.

(4) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang
zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen
HAILTECs.

(5) Soweit HAILTEC technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder
Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören,
geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

(6) Die Einschränkungen dieses § 11 gelten nicht für die Haftung HAILTECs wegen vorsätzlichen
Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 12 Exportkontrolle
(1) Die Kaufsache kann Exportbeschränkungen (Außenwirtschaftsbestimmungen z.B. der EU bzw. der
USA) für Dual-Use-Güter und Dual-Use-Technologien unterliegen. Exporte in bestimmte Drittländer
können daher ganz oder teilweise untersagt sein oder nur mit besonderer behördlicher Genehmigung
gestattet sein. Der Auftraggeber ist verpflichtet, sich an die Exportbestimmungen zu halten und die
notwendigen (ggf. behördlichen) Genehmigungen rechtzeitig einzuholen.

(2) Der Auftraggeber hat im Falle der Exportbeschränkung dennoch den vollen Kaufpreis zu entrichten
und den Vertragsgegenstand abzunehmen. Ziffer 9 bleibt unberührt.

§ 13 Gerichtsstand und Erfüllungsort, Sonstiges
(1) Ist der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch
internationaler - Gerichtsstand für alle sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Streitigkeiten
unser Geschäftssitz in 72531 Hohenstein-Meidelstetten. HAILTEC ist in allen Fällen auch berechtigt,
Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AVB bzw. einer vorrangigen
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Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Auftraggebers zu erheben. Vorrangige
gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

(2) Erfüllungsort ist der Geschäftssitz von HAILTEC.

(3) Die Beziehungen zwischen HAILTEC und dem Auftraggeber unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

§ 14 Partnerschafts-Klausel
Bei allen Ersatzleistungen, insbesondere bei der Höhe des Schadensersatzes, sind nach Treu und
Glauben die wirtschaftlichen Gegebenheiten der Vertragspartner, Art, Umfang und Dauer der
Geschäftsverbindungen, sowie der Wert der Dienstleistung angemessen zu berücksichtigen.


